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— vielfach sogar mit Zustimmung ihrer Vorgesetzten — Vorschriften z.B. über
die Urlaubsregelung oder über die Abrechnung mit Gemeinden larger gehandhabt
wurden, als von andern, die dann dadurch in Schwierigkeiten kamen. „Ja, die
andern haben auch ..."

Befehl ist mehr als eine Technik und wird nicht an einem Tage erlernt,
schliesst der Verfasser. Befehlen ist eine Kunst und verlangt immer wieder
von neuem Rechenschaft von sich selbst über den letzten Sinn, der dem Befehl
inne wohnt. Le.

Die Flüchtlinge und ihre Nahrung
Wir wissen, wie in einem gewissen Lande unser Flüchtlingswesen kritisiert

wurde, die Behandlung, das Essen etc. Nun besuchten die „Flerren von der Feder"
(Vertreter der Schweiz. Presse) viele Lager und im „Bund" schreibt vk, speziell
über die Nahrung: „In Les Avants haben im Hotel „Spor.t" ungarische Juden so

weitgehende Autonomie, dass ihr Abhängigkeitsverhältnis zur Leitung nur noch
im Beziehen der Lebensmittel besteht. Sie kochen selbst. Es braucht nicht be-

sonders erwähnt zu werden, dass diese sehr weitgehende Freiheit von den Flücht-
lingen sehr geschäzt wird. Man kann beim Besuch von solchen Lagern immer
wieder feststellen, welch' grosse Rolle, das Essen spielt; vom guten und reich-
liehen Essen ist der Friede im Lager abhängig. Mit Ausnahme der Lager-
insassen von „Belmont" in Montreux, äusserten sich sämtliche Flüchtlinge in den

von uns besuchten Lagern über die Nahrung hoch befriedigt. In vielen Lagern
befinden sich Flüchtlingskinder. Für sie besteht ein eigener Speisezettel. Auch
erhalten sie täglich Stärkungsmittel und Vitaminpräparate... Die

Flüchtlingslager dürfen sich sehen lassen, die Unterkunft, das Essen und die Be-

handlung braucht keine noch so eingehende Untersuchung zu scheuen." Der Be-

richterstatter der „Prawda" möge dies aus der Schweiz nun auch nach Moskau
berichten! r

Liquidation des inventarisierten Materials
Wir haben in der letzten Nummer auf den Befehl hingewiesen betr. Liqui-

dation des zu Lasten der Haushaltungskasse angeschafften Privatmaterials
der Truppe (Inventar I). Nun hat die Kriegsmaterialverwaltung mit einem Rund-
schreiben vom 31. Juli 1945 an die eidg. und kantonalen Zeughausverwaltungen
Weisungen erlassen, welche die Liquidation des Dienstmaterials, d. h. der An-
Schaffungen zu Lasten der Dienstkasse regeln. Dieses Material ist, sofern es

für dienstlichen Gebrauch nicht mehr in Frage kommt, bis 3 1.Oktober 1945
zu liquidieren. Die Liquidation hat im Einvernehmen zwischen Zeughaus und

Truppenkommandant zu erfolgen.
Bei der Ausscheidung des zur Liquidation vorgesehenen Materials ist zu unter-

scheiden zwischen

a) Material, das als „Dienstmaterial" der Truppe verbleibt.
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